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Unterrichtsausfall 
bei extremen Witterungsverhältnissen 

 

1.  
 

 
Radio hören, nicht in der Schule anrufen! 
 Ab 6 Uhr morgens im Rahmen der Ver-

kehrsdurchsagen (vor oder nach dem 
Nachrichtenblock) 

 Maßgeblich sind die Durchsagen von 
NDR und Radio Bremen. 

 Mögliche Durchsagen: „Im Landkreis 
Diepholz oder im Regierungsbezirk 
Hannover fällt der Unterricht aus... 
... für alle Schüler.“ 

     ... für alle Schüler, die auf Schülerbe-   
förderung angewiesen sind.“ 

     ... für alle Schüler bis Klasse 10.“ 
     ... für alle Schüler der allgemeinbilden-

den Schulen.“ 
 

2.   
 Die Schulleitung entscheidet darüber, 

ob durch einen vorzeitigen Unterrichts-
schluss die Gefährdung der Schüler 
durch extreme Wetterbedingungen 
(Glatteis, Sturm, extremer Schneefall) 
auf dem Heimweg verringert wird. 

 Die Schulleitung entscheidet darüber, 
ob es „hitzefrei“ gibt. 

 Die Fahrschülerbeförderung muss ge-
währleistet sein. 

 
3.     
 

 
 Bei extremen Witterungsverhältnissen 

nicht länger als 15 Minuten über die 
fahrplanmäßige Abfahrt des Busses 
hinaus an der Bushaltestelle warten. 

 
 


